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§ 781 BGB aus. M�glich bleibt der Abschluss eines �nderungsvertrags zum Arbeitsvertrag. Ein

solcher kann auch nach Erf�llung des Schuldverh�ltnisses abgeschlossen werden (M�Ko/Schl�ter

a.a.O. § 397 BGB Rn. 18 bzgl. eines Aufhebungsvertrags). Das entsprechende Angebot des U wurde

von B angenommen, spezielle Formerfordernisse bestehen nicht.

b) Wirksamkeit des Verzichts

Der einzelvertraglichen Erkl�rung steht jedoch grunds�tzlich die zwingende Wirkung des EntgTV,

der die Lohnh�he bis einschließlich August 2005 festlegt, entgegen. Die einzelvertragliche Abspra-

che vom 1.11.2005 k�nnte jedoch gem. § 4 III 2. Var. TVG zul�ssig sein. Das trifft zu, wenn sie eine

�nderung der tariflichen Regelung zu Gunsten des Arbeitnehmers enth�lt (sog. G�nstigkeitsprinzip,

zur Anwendung auf Verzichtsvereinbarungen BAGE 109, 244 [249 ff.]). Der Verzicht auf Entgelt ist

auf jeden Fall rechtlich nachteilig. Fraglich ist, ob durch eine zus�tzliche Regelung dennoch eine f�r

B g�nstigere Abmachung vorliegt. Ein Vorteil k�nnte in dem Erhalt der Arbeitspl�tze liegen. Laut

Sachverhalt ist eine rechtliche Absicherung der Arbeitspl�tze im Sinne einer Besch�ftigungsgarantie

aber gerade nicht erfolgt. Es bestand lediglich die tats�chliche Aussicht, dass die Arbeitspl�tze

erhalten bleiben. Ein solcher Umstand kann in den Sachgruppenvergleich nach § 4 III 2. Var.

TVG nicht einbezogen werden (Jacobs/Krause/Oetker/Jacobs a.a.O. § 7 Rn. 65 ff. m.w.N.; Anm.:

Einer Stellungnahme zu der Frage, inwieweit eine Besch�ftigungsgarantie im Rahmen des § 4 III 2. Var.

TVG Ber�cksichtigung finden kann, bedurfte es hier nicht).

G�nstigkeitsprinzip

Die Verzichtserkl�rung ist folglich nach dem EntgTV i.V.m. § 4 I TVG nichtig. Der Lohn-

anspruch f�r die Monate Mai bis August in H�he von 3.000,- E bleibt somit unber�hrt. Die

Leistung des U erfolgte in H�he von 600,- E ohne Rechtsgrund (Anm.: Ebenso vertretbar ist es, die

Nichtigkeit der Regelung auf § 4 IV 1 TVG zu st�tzen. Der Begriff des »Verzichts« l�sst sich zum Schutz

des Arbeitnehmers weit auslegen, so dass er auch den teilweisen �nderungsvertrag zum Arbeitsvertrag

erfasst).

§ 4 IV 1 TVG

4. Rechtsfolge/Ergebnis

B hat nach § 818 II BGB den objektiven Wert der Forderung zu ersetzen. Da er das Geld angespart

hat, kann er sich nicht gem. § 818 III BGB auf Entreicherung berufen (Anm.: In Betracht kommt

allenfalls eine Verrechnung mit zuk�nftigen Entgeltanspr�chen nach der Saldotheorie). U hat folglich

einen Anspruch gegen B auf Zahlung von 600,- E aus § 812 I 1 Var. 1 BGB.

Keine Entreicherung

II. ANSPRUCH AUS DER VEREINBARUNG VOM 1.11.2005 I.V.M. ARBEITSVERTRAG
Die Vereinbarung vom 1.11.2005 sieht keinen Anspruch auf R�ckzahlung des Lohns vor. Ein

solcher k�nnte sich allenfalls im Wege der Auslegung (§§ 133, 157 BGB) ergeben. Nimmt man dies

an, w�rden dieselben Rechtsfragen wie unter I. aufgeworfen. Ein R�ckzahlungsanspruch best�nde

damit auch hier allenfalls in H�he von 600,- E.

III. ERGEBNIS ZU FRAGE 2
U kann von B Zahlung von 600,- E verlangen.
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HILFSMITTEL Textausgabe des StGB

n SACHVERHALT
A, der vor kurzem s�mtliche Ausweispapiere und ihr gesamtes Bargeld gestohlen worden sind,

beschließt, nunmehr ebenfalls auf illegale Art und Weise zu Geld zu kommen: Sie m�chte durch den

Verkauf von »Schlankheitsmitteln« Geld machen. A er�ffnet in der W�rzburger Innenstadt ein

Ladenlokal, in dem sie Schlankheitspillen zum Preis von 99,90 E je Packung einschließlich

zweimaligem Gewichtskontrollservice anbietet. Die Gewichtskontrolle soll jeweils am Kauftag sowie

einen Monat sp�ter erfolgen. A wirbt damit, dass die von ihr angepriesenen Mittel eine »ungeheure

Fettabschmelzkraft« bes�ßen und sich durch die Einnahme der Mittel das K�rpergewicht »innerhalb
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eines Monats garantiert um 20 %« verringere. In Wirklichkeit sind die Tabletten v�llig wirkungslos.

Die an �bergewicht leidende Kundin O ist angetan von dem Produkt und kauft es. Bei der im Preis

inbegriffenen umgehend stattfindenden Gewichtskontrolle im Gesch�ft der A am 1.2.2007 stellt A

ein Gewicht der O von tats�chlich 88 kg fest, schreibt jedoch auf die von A gef�hrte Gewichts-

kontrollkarte bewusst ein Gewicht der O von 99 kg und teilt nur dieses hohe Gewicht der O mit, um

einen Monat sp�ter dann eine angebliche Gewichtsabnahme dokumentieren zu k�nnen. A versieht

die Gewichtsangabe auf der Kontrollkarte, die im Kopf das Gesch�ft der A auff�hrt, mit Datum und

ihrer Unterschrift.

O erscheint jedoch das von A mitgeteilte Gewicht in H�he von 99 kg als sehr hoch. Als sich O am

n�chsten Morgen zu Hause auf die Waage stellt, werden 88 kg angezeigt. O kehrt daraufhin in das

Gesch�ft zur�ck, um die A mit dem Ergebnis zu konfrontieren. A entgegnet spontan, O m�sse sich

am gestrigen Tage wohl verh�rt haben, A habe gestern 89 kg festgestellt. A holt die Gewichts-

kontrollkarte, �ndert, um keinen Verdacht bei O aufkommen zu lassen, in einem unbeobachteten

Moment die dort am Tag zuvor eingetragenen 99 kg auf 89 kg und zeigt O die Karte. Die Differenz

von einem Kilogramm beruhe wahrscheinlich darauf, dass die verabreichten Mittel bereits wirken.

Daraufhin verl�sst O wahrlich erleichtert das Gesch�ft.

In den darauf folgenden Tagen bem�ht sich A auch um die Erlangung von neuen Papieren. Als

der zust�ndige Amtstr�ger X sie im Rahmen des Antrags auf Erteilung eines Ersatzf�hrerscheins nach

ihrem Geburtsdatum fragt, sagt die eitle A, sie sei am 2.3.1970 geboren, obwohl das tats�chliche

Geburtsdatum der 2.3.1960 ist. X ersieht zwar aus seinen Unterlagen, dass die Angabe der A nicht

zutrifft, tr�gt jedoch, um die h�bsche A nicht zu kompromittieren, das falsche Geburtsdatum ein

und �bergibt A den F�hrerschein. A glaubt hingegen, ihre T�uschung habe Erfolg gehabt, und

macht sich zufrieden auf den Nachhauseweg.

Zu pr�fen ist die Strafbarkeit der Beteiligten nach dem StGB?

n L�SUNG
I. TATKOMPLEX: DAS GESCHEHEN IM LADENLOKAL DER A
Strafbarkeit der A

A. BETRUG IN EINEM BESONDERS SCHWEREN FALL GEM. § 263 I i.V.m. III S. 2 NR. 1 StGB
DURCH DEN VERKAUF DER PILLEN AN O

A k�nnte sich durch den Verkauf der Schlankheitsmittel gegen�ber und zum Nachteil der O wegen

Betrugs gem. § 263 StGB strafbar gemacht haben. Im Rahmen der Pr�fung des objektiven Tatbestands

bedarf es zun�chst der Er�rterung, ob A die O get�uscht hat. T�uschen ist die Einwirkung auf das

Vorstellungsbild eines anderen durch unwahre Tatsachen. Tatsachen sind Geschehnisse der Vergangen-

heit oder Gegenwart, die dem Beweis zug�nglich sind. Insofern hat die Abgrenzung zu bloßen Wert-

urteilen stattzufinden. Die Angabe »ungeheure Fettabschmelzkraft« und »garantierte Verringerung des

K�rpergewichts um 20 % innerhalb eines Monats« k�nnten �bertriebene Werbeanpreisungen sein, sodass

von einem Werturteil und nicht von einer Tatsache auszugehen w�re. Andererseits handelt es sich bei der

Behauptung, dass ein Mittel zum Fettabbau geeignet ist und zu einer K�rpergewichtsabnahme f�hren

kann, um eine dem Beweis zug�ngliche Tatsache (vgl. zum Tatsachenbegriff auch Kudlich Strafrecht BT I,

2. Aufl. 2007, Nr. 92). Auch der BGH geht im �brigen bei derartigen Anpreisungen von einer Tatsache

aus (BGHSt 34, 199 [201]). Da die Mittel tats�chlich wirkungslos sind, geht es zudem um eine unwahre

Tatsache, die A gegen�ber O ausdr�cklich ge�ußert hat. Eine T�uschung liegt folglich vor.

T�uschung, Abgrenzung von

Werturteil und Tatsache

Fraglich ist, ob auch auf Grund der T�uschung ein Irrtum bei O anzunehmen ist. Irrtum ist die

Fehlvorstellung �ber Tatsachen. Zwar ging O von der Wirksamkeit des Mittels aus, jedoch ergeben

sich Zweifel hinsichtlich des Vorliegens eines Irrtums aus dem Umstand, dass O leichtgl�ubig ist

und bei sorgf�ltiger �berlegung m�glicherweise h�tte erkennen k�nnen, dass eine Reduzierung des

Gewichts um 20 % innerhalb eines Monats nicht der Wahrheit entsprechen mag. Der BGH hat

jedoch einer Einschr�nkung aus derartigen �berlegungen heraus eine Absage erteilt (BGHSt 34, 199

[201]). Auch bei Leichtgl�ubigkeit sei von dem Vorliegen eines Irrtums auszugehen. Daf�r spricht,

dass gerade auch der Unerfahrene und Leichtgl�ubige des besonderen Schutzes durch das Strafrecht

bedarf. Ein Irrtum ist anzunehmen.

Irrtum bei Leichtgl�ubigkeit?

Auf Grund des Irrtums ist es auch zu einer Verm�gensverf�gung gekommen, die in der Zahlung

der 99,90 E liegt. Zu er�rtern bleibt, ob dadurch bei O ein Verm�gensschaden eingetreten ist.

Insofern bedarf es des Vergleichs der Verm�genslage vor und nach der Verf�gung. O hat 99,90 E

gezahlt, daf�r jedoch wirkungslose Ware erhalten. Dass der O zivilrechtlich insbesondere Gew�hr-

leistungs- und Schadensersatzanspr�che zustehen, bleibt bei der Schadensberechnung beim Erf�l-

lungsbetrug außer Betracht, handelt es sich doch hierbei nur um eine bloße nachtr�gliche Kom-

pensation des bereits eingetretenen Schadens. Damit liegt ein Verm�gensnachteil im Sinne des

§ 263 StGB vor und der objektive Tatbestand ist insgesamt zu bejahen.

Verm�gensverf�gung und

-schaden

In subjektiver Hinsicht wollte A die O t�uschen und zu einer verm�genssch�digenden Ver-

m�gensverf�gung veranlassen. Auch hat sie den Verm�gensvorteil im Sinne des dolus directus 1.

Grades erstrebt, sodass Bereicherungsabsicht zu bejahen ist. Diese Bereicherung ist objektiv rechts-

Vorsatz und

Bereicherungsabsicht
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